


ziehung von Ingenieuren und Fachfirmen zu planen 
und auszuführen. Zu beachten ist u. a. die Auftriebs­
gefahr von leichten Bauteilen wie z. B. Bodenplatten 
von Tiefgaragen, wenn bei Hochwasser ein steigen­
der Grundwasserspiegel zu erwarten ist. Schutzeinrich­
tungen wie Abschottungen, Abdichtungen, Pumpen 
etc. sollten für den jeweiligen Einsatzzweck geprüft 
und mit einer leicht verständlichen Betriebs-, Bau oder 

Montageanleitung versehen sein.
Große Bedeutung für einen effektiven Schutz haben 
die Vorbereitung auf den Ernstfall und die Gefahren­
abwehr im Ernstfall. Sie machen den organisatorischen 
Teil des Schutzkonzepts aus (Alarmplan). Hochwasser 
und Überschwemmungen haben in der Regel eine 
mehrstündige Vorlaufzeit im Gegensatz zu ande­
ren unvorhersehbaren Elementarereignissen. Bei 
der Planung von Gebäuden ist frühzeitig die Grund­
stückssituation zu prüfen. Der Bauherr sollte mit dem 
Planer die Höhenlage, Abdichtung und den Ausbau 
des Bauwerks (insbesondere des Untergeschosses) 
in Abhängigkeit von der bekannten Hochwasserlinie 
bei nahen Gewässern, von Grundwasserspiegel und 
Rückstauebene festlegen. Gegen einflutendes Ober­
flächenwasser durch Starkniederschläge sind Schwel­
len, Rampen oder Aufkantungen vor bodennahen 
Öffnungen in der Außenwand, vor Kellerabgängen 
und Garagenabfahrten einzuplanen. Muldenlagen 
und Gefälle zum Gebäude hin sind möglichst zu 

vermeiden und erfordern besondere technische 
Schutzmaßnahmen. Die Planung von Untergeschossen 
in überschwemmungsgefährdeten Lagen ist mit einem 
erhöhten Kostenaufwand für technische Schutzeinrich­
tungen und wasserfeste, auftriebssichere Bauweise 
verbunden. Hierbei ist auch ein vernünftiges Maß 
zwischen weniger schützenswerter untergeordneter 
Nutzung (z. B. reine Abstellfläche) und hochwertigem 
Ausbau oder Inhalt (Wohn- und Arbeitsräume, Haus­
technik, Materiallager) zu finden. Sicherheitsborde 
(Freiborde) über bekannten Hochwasserständen, d. 
h. die Berücksichtigung von Sicherheitszuschlägen bei 
der Höhenlage von Gebäuden oder bei Oberkanten 
von Schutzbarrieren, bestimmen die örtliche Gefahren­
situation. Auch bei individuellen Risikobeurteilungen 
durch den Sachversicherer werden diese überprüft 
und bewertet. In der Nähe von fließenden Gewässern 
ist ein Freibord von mind. 50 cm über dem maximalen 
Wasserspiegel einzuhalten. Bei normaler Gefahrenlage 
(überschaubare Wassereinzugsflächen) sind Eingangs­
schwellen, Aufkantungen um Lichtschächte, um Keller­
abgänge/ Rampen von mind. 15 cm Höhe vorzusehen, 
um bei Starkniederschlägen das Einfluten von Ober­
flächenwasser in bodennahe Gebäudeöffnungen zu 
verhindern oder um gegenüber der Rückstauebene 
Straße o. Ä. eine ausreichende Sicherheit zu erhalten. 
Haustechnische Installationen und Einrichtungen sind 
grundsätzlich oberhalb des Wassergefahrenbereichs 
zu planen. Wasserfeste „1“ Installationen können im 
Gefahrenbereich liegen. Elektrische Leitungen sind 
aber, sofern sie dort benötigt werden, abschaltbar mit 
Fehlerstrom-Schutzschaltern auszuführen.

Die Sachschäden aufgrund von Hochwasser und 
Überschwemmung sind in den letzten Jahren deut­
lich angestiegen. Insbesondere hat sich der Schaden­
durchschnitt aufgrund der hochwertigen Ausbau­
standards in den Gebäuden drastisch erhöht (Grafik 
4). Der Versicherungsschutz gegen Hochwasser und 
Überschwemmung umfasst hierbei Sachschäden, die 
aufgrund von einflutendem Geländeoberflächen­
wasser entstehen. Nicht versichert sind die Objekte 
gegen ursächliche Schäden aus aufsteigendem Grund­
wasser, drückendem Sickerwasser oder aus Wasser auf 
Dachflächen. Diese Wassergefahren und auch Rück­
staugefahren aus der Gebäudeentwässerung können 
durch technische Maßnahmen nach den anerkannten 
Regeln der Bautechnik verhindert werden.
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Jährl. Gesamtschaden Hochwasser und Überschwemmung
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Versicherte Gefahren

Im Rahmen der Elementarschadenversicherung wer­
den Wohngebäude bzw. Hausrat versichert gegen 
Schäden durch

• �Überschwemmung des Versicherungsgrundstücks 
durch Starkregenfälle inkl. des dadurch entstehen­
den Rückstaus.

• �Überschwemmung des Versicherungsgrundstücks 
zdurch über die Ufer getretene oberirdische (ste­
hende oder fließende) Gewässer inkl. des dadurch 
entstehenden Rückstaus.

• �Erdrutsch, Schneedruck, Erdbeben.

Haftungsausschlüsse

Nicht versichert sind:

• �ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch Sturmflut, Deichbruch oder Grundwasser;

• �Schäden an versicherten Gebäuden bzw. an versi­
cherten Sachen in oder an versicherten Gebäuden;

   - �solange diese noch nicht bezugsfertig sind oder 
wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht 
benutzbar sind;

   - �die, gleichgültig aus welchem Grund, ganz oder 
überwiegend ungenutzt leer stehen;

   - �die nicht handwerksgerecht, d. h. nach den gel­
tenden Regeln der Technik, erstellt sind. Schäden, 
die auch nur teilweise auf der Mangelhaftigkeit 
der versicherten Sache beruhen, bleiben gänzlich 
ausgeschlossen;

   - �die zum Abbruch bestimmt sind.

Vorbeugende Maßnahmen gegen 
Überschwemmungen

Die Beachtung der nachfolgenden Aspekte bei der 
Planung und Ausführung von Neubauten kann Schäden 
verringern und verhindern:

• �Lassen Sie die Beschaffenheit des Baugrundes, ungün­
stigen Grundwasserstand, Wasser führende Schichten 
und andere Grundstücksbesonderheiten prüfen.

• �Ist aufgrund der Grundstückslage (z. B. Niederung, 
Hanglage, Gefälle) mit Überschwemmung zu rechnen?

• �Ist der Bau eines Kellers möglich; sind eine wasser­
dichte Kellersohle und -außenwände bzw. besonde­
re Abdichtungen erforderlich?

• �Stau-/Schichtenwasser mittels Ring-/Flächendrai­
nage in Sammel- und Kontrollschächte einleiten;  
Abführung und ggf. Abpumpen berücksichtigen; 
Pumpensumpf vorsehen.

• �Bei hohem Wasserstand möglichst auf Öffnungen in 
den Kelleraußenwänden verzichten, ggf. wasserdicht 
ausführen (spez. Dichtungssätze).

• �Waagerechte Sperrschicht in aufgehenden Wänden 
und Dichtungsanstrich der Außenwände mängelfrei 
ausführen.

• �Berücksichtigen, dass bei Bodenabläufen im Extrem­
fall Wasser auch wieder austreten kann.

• �Rückstauebene ermitteln (z. B. Höhe des Straßen­

ablaufs); alle Wasserabläufe, die tiefer liegen, müs­
sen durch eine Rückstausicherung geschützt werden; 
auch die Abläufe außerhalb des Gebäudes sichern.

• �Ebenerdige Zugänge durch Gegengefälle und eine 
ausreichend hohe Schwelle gegen eindringendes 
Wasser sichern; bei Kellergaragen zusätzliche Schwelle 
vor den angrenzenden Innenräumen errichten.

• �Kellerlichtschächte mind. 15 cm über Geländehöhe 
führen, nicht in Geländemulden anordnen.

• �Elektroinstallation einschl. Hausanschluss und Siche­
rungsverteilung mind. 50 cm über der Rückstauebene 
anordnen.

• �Heizungsanlage, Waschmaschine, Kühltruhe usw. auf 
massive, mind. 20 cm hohe Sockel stellen.

• �Heizöllager-Behälter gegen Aufschwimmen sichern.

Die beschriebenen Maßnahmen können zumeist auch 
nachträglich bei bestehenden Gebäuden durchge­
führt werden. Bei wiederholten Überschwemmungen 
durch Rückstau sollten wirksamere Rückstausicherun­
gen eingebaut und zusätzlich erhöhte Schwellen in 
Türen und Toren vorgesehen werden. Die Rückstau­
sicherungen und Pumpen sollten regelmäßig mehrmals 
im Jahr auf ihre Funktion geprüft und mindestens jähr­
lich von einem Fachkundigen gewartet werden.
Gebäudeöffnungen können vorübergehend durch 
Barrieren aus Sandsäcken oder für die jeweilige 
Öffnung angefertigte Abschottungen vor eindringen­
dem Wasser geschützt werden.
Da Überschwemmungen überraschend auftreten kön­
nen, z. B. anlässlich starker Gewitter, sollten die vorbeu­
genden Maßnahmen so getroffen werden, dass sie 
jederzeit wirksam sind. Vor längerer Abwesenheit müs­
sen alle Schutzmaßnahmen kontrolliert und in betriebs­
bereiten Zustand versetzt werden.

Wichtige Hinweise für den Schadenfall

Die Grundeigentümer-Versicherung bietet Versiche­
rungsschutz für Haus- und Wohnungseigentümer gegen 
Feuer-, Sturm/Hagel-, Leitungswasser-, Glasbruch-, 
Haftpflicht-, Hausrat- und im Rahmen der Gebäude­
versicherung auch optional gegen Elementarschäden.
Tritt trotz aller Vorsorge ein Schaden an Ihrem bei der 
Grundeigentümer-Versicherung versicherten Gebäu­
de oder Hausrat ein, beachten Sie bitte folgende 
Verhaltensregeln:

• �Zeigen Sie uns bitte den Schaden unter Angabe der 
Versicherungsscheinnummer unverzüglich schriftlich 
an und teilen Sie uns die voraussichtliche Höhe und 
die Art des Schadens mit.

• �Helfen Sie mit, den Schaden durch Not- bzw. erste 
Sicherungsmaßnahmen, z. B. Abpumpen des einge­
drungenen Wassers, so gering wie möglich zu halten 
und stimmen Sie die Maßnahmen schnellstmöglich 
mit den Mitarbeitern unserer Schadenabteilung ab.

• �Vor Auftragserteilung (an Fachfirmen) und in Zwei­
felsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Schaden­
abteilung. Wir werden Sie mit Rat und Tat unterstüt­
zen.

• �Ändern Sie vor Besichtigung oder Freigabe durch die 
Grundeigentümer-Versicherung grundsätzlich nichts 
an dem Zustand der beschädigten Gebäudeteile.






